Statuten

des Verbandes

ZVMN- Zentralverband der Masseure und Naturmedizinischen Therapeuten Schweiz
ACMN- Association centrale des masseures et des thérapeutes de la médicine naturelle Suisse
ACMO- Associazione centrale dei massaggiatori e terapisti olistici Svizzera

Name, Wirkungsbereich und Sitz des Verbandes
Art. 1
Unter dem Namen ZVMN-Zentralverband der Masseure und Naturmedizinischen Therapeuten
Schweiz besteht ein Verein (Berufsverband) im Sinne von Art.60 ff. des Schweizerischen

Zivilgesetzbuches (ZGB) auf unbestimmte Zeit.

Der Wirkungsbereich des Verbandes erstreckt sich auf das Gebiet der gesamten Schweiz,
gegebenenfalls auch auf die Mitgliedsstaaten der Europaischen Gemeinschaft.

Die Amtssprache des ZVMN ist Deutsch. Im Rahmen seiner Mdglichkeiten stellt der ZVMN seine
Schriften auch in franzdsischer bzw. italienischer Sprache zur Verfligung.

Der Sitz wird durch den Vorstand bestimmt. Die Verwaltung wird an dem gewahlten Geschéftssitz
gefuhrt.



Zweck des Verbandes
Art. 2

Der Verband bezweckt den Zusammenschluss von natirlichen und juristischen Personen in der
komplexen physikalischen sowie der praventiven und naturmedizinischen Therapie. Er dient zur
Wahrnehmung der beruflichen und gesellschaftspolitischen Interessen, die sich aus den
verschiedenen beruflichen Téatigkeiten der einzelnen Mitglieder ergeben. Der Verband kann sich
anderen Organisationen/Verb&nden sowie andere Organisationen/Verbande kénnen sich dem
Verband anschliessen, soweit dies dem Verbandszweck férderlich ist.

In erster Linie will er zur Foérderung der komplexen physikalischen, praventiven und
naturmedizinischen Therapien beitragen und durch das Zusammenwirken mit anderen Interessierten
der Volksgesundheit dienen. Er will im Rahmen seiner Mdglichkeiten Sorge tragen fiir die Verbreitung
und die Vertiefung der medizinischen sowie der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet
der komplexen physikalischen, praventiven und naturmedizinischen Therapien sowie deren praktische
Anwendung durch die Mitglieder des Verbandes. Er will mithelfen in den verschiedenen
Berufsgattungen die gesamtschweizerische berufliche Anerkennung zu erlangen.

Samtliche Personenbezeichnungen sind geschlechtsneutral.

Der Verband verfolgt keinen religidsen Zweck und ist politisch neutral.

Er fordert im Rahmen seiner Mdglichkeiten die Grund-, die Weiter- und die Fortbildung seiner
Mitglieder. Des weiteren sichert er die fachliche Qualifikation derselben.

Er fordert die Bekanntmachung der einzelnen Berufsgattungen in der gesamten Schweiz.

Aufgaben des Verbandes
Art. 3

In der Erfullung seines Zweckes ( Art.2 ) vertritt der Verband im Rahmen seiner Mdglichkeiten die
beruflichen Interessen seiner Mitglieder gegeniiber Bund, Behtrden, Kantonen, Organisationen (wie
z.B. SRK, SDK, FMH) Verbanden, Versicherungen und der Offentlichkeit. Sein Streben geht dahin,
dass andere Verbande sich ihm anschliessen. Des weiteren strebt er den Abschluss von
Vereinbarungen mit Versicherern jeder Art an.

Der Verband bestimmt unter Wahrung des Rechts die Grundsatze der Berufs- und Standespolitik.

Im Rahmen des Verbandszweckes sind die Mitglieder verpflichtet, sich an die vom Verband
festgelegten Richtlinien zu halten. Der Verband wird seine Richtlinien den jeweils geltenden
gesetzlichen Bestimmungen anpassen.

Im Rahmen seiner Mdoglichkeiten fordert der Verband die Grund-, Weiter- und Fortbildung seiner
Mitglieder. Er vertritt die Forderung der Erwachsenenbildung und der Quereinsteiger in den von ihm
vertretenen Berufsgruppen.

Er strebt die Abnahme von Berufspriifungen der ihm anvertrauten Mitglieder an.
Zum weiteren Aufgabenbereich gehoéren im Rahmen der Mdoglichkeiten des Verbandes ferner die

Beratung der Mitglieder in allen rechtlichen Fragen, die im Zusammenhang mit der Auslibung der
therapeutischen Berufe von Belang sind.



Verbandsmitgliedschaft
Art. 4
Der Verband kennt folgende Mitgliederkategorien:
Ordentliches Aktivmitglied Kategorie 1
A Masseure / Physiotherapeuten
1. Med. Masseure FA / dipl. Physiotherapeuten
2. Masseure mit praventiver Tatigkeit, die den Vorschriften der einzelnen Versicherern
entsprechen
3. Therapeuten mit Einzelmethoden der komplexen physikalischen und praventiven
Therapie
4. Masseure mit praventiver Tatigkeit, ohne Anerkennung von Versicherern

B Naturéarzte / Naturheilpraktiker

1. Naturarzte/Naturheilpraktiker mit kantonaler Approbation
2. Naturarzte/Naturheilpraktiker ohne kantonale Approbation

C andere
1. Vorstandsmitglieder, die keiner der vertretenen Berufsgruppen angehoéren
2. Ehrenmitglieder

Ordentliches Aktivmitglied Kategorie 2

1. Praktikabetriebe
2. Ausbildungsbetriebe und Betriebsverbiinde

Ordentliches Aktivmitglied Kategorie 3
1. Andere Verbande, die den gleichen Zweck wie der ZVMN verfolgen
Passivmitglieder

1. Gonner
2. Auszubildende und Praktikanten

Ordentliches Mitglied Kategorie 1

Die Aufnahmekriterien werden vom Vorstand festgelegt. Die Besitzstandswahrung der bestehenden
Mitglieder wird nach den Bestimmungen des Bundes und der Kantone gewahrleistet.

= Pro Mitglied ein volles Stimmrecht.
Ordentliches Mitglied Kategorie 2
= Pro Betrieb (naturliche oder juristische Person) ein volles Stimmrecht. Die Vertreter

juristischer Personen haben sich an der Generalversammlung durch Vollmacht
auszuweisen.



Ordentliches Mitglied Kategorie 3

Andere Verbénde kdnnen auf Antrag an den Vorstand des ZVMN aufgenommen werden. Sie werden
vertreten durch eine vom Vorstand des ZVMN bestimmte Anzahl Delegierte.

= Pro Delegierter ein volles Stimmrecht
Passives Mitglied

= kein Stimmrecht

Erwerb der Mitgliedschaft
Art. 5

Die Aufnahme von Aktiv- sowie Passivmitgliedern geschieht durch Beschluss des Vorstandes. Ein
Rechtsanspruch auf Aufnahme in den Verband besteht nicht. Der Beschluss ist endgiiltig.

Erldschen der Mitgliedschaft
Art. 6
Die Mitgliedschaft erlischt:

= durch Nichterfillung der finanziellen Verpflichtungen

= durch den Austritt, welcher durch schriftliche Erklarung an den Vorstand erfolgt. Der Austritt ist
jederzeit maglich und tritt sofort in Kraft.

durch den Tod oder die Auflésung eines Verbandes/Betriebes/Institution

durch Ausschluss durch den Vorstand, wobei letzterer die Ausschliessung ohne Angabe von
Grinden im Sinne von Artikel 72 Abs. 1 ZGB verfiigen kann. Das ausgeschlossene Mitglied kann
den Ausschluss innert 30 Tagen schriftlich anfechten, worauf der endgiiltige Entscheid von der
Generalversammlung zu treffen ist.
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Stimmrecht

Art.7
Alle Aktivmitglieder haben das gleiche volle Stimmrecht.
Passivmitglieder haben kein Stimmrecht.

Rechte der Verbandsmitglieder

Art. 8
Alle Verbandsmitglieder tben die ihnen in diesen Statuten eingerdumten Rechte aus. Des weiteren
sind sie berechtigt, Rat und Beistand im Rahmen der Mdglichkeiten des Verbandes einzuholen.

Gleichzeitig kbnnen sie von allen Errungenschaften und Angeboten des Verbandes profitieren.

Alle Mitglieder haben Anspruch auf einen Mitgliederausweis, der sie in ihrer Einstufungskategorie
ausweist.



Pflichten der Verbandsmitglieder
Art.9

Die Verbandsmitglieder haben die Statuten des Verbandes zu achten und einzuhalten, Beschliisse
der Verbandsorgane zu befolgen, Beitrdge und sonstige Entgelte geméass den Statuten zu begleichen
sowie alles zu unterlassen, was dem Zweck und dem Interesse des Verbandes nicht dienlich ist oder
ihm schadet.

Haftbarkeit: Die personliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen. Fir die Verbindlichkeiten
des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermdogen.

Information der Verbandsmitglieder
Art. 10

Die Verbandsmitglieder werden vom Vorstand Uber die Belange des Verbandes informiert. Die
Informationen erfolgen schriftlich, via Internet oder durch Ausgabe einer Vereinszeitung.

Verbandsorgane
Art. 11
Der Verband besitzt folgende Organe:

Generalversammlung
Delegiertenversammlung (bei Bedarf)
Vorstand

Kommissionen

Sektionen

Stiftungen

Quali — Force (Qualitatssicherungsstelle)
Revisionsstelle
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Generalversammlung
Art. 12

Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Verbandes. Sie wird vom Vorstand einberufen
und findet bis spéatestens zum 30.6. eines jeden Jahres statt.

Der Termin der GV muss friihzeitig durch den Vorstand publiziert werden.

Antrdge an die GV mussen bis spatestens 60 Tage vor der Versammlung eingeschrieben und in gut
leserlicher Form an den Vorstand zu Handen des Présidenten gerichtet werden.

Antrage zur Statutendnderung mussen bis spatestens 90 Tage vor der GV eingeschrieben und in gut
leserlicher Form an den Vorstand zu Handen des Prasidenten gerichtet werden.

Die Einladung mit der Traktandenliste zur GV hat spatestens 14 Tage vorher zu erfolgen.

Far den Zutritt zur GV weist sich das Verbandsmitglied mit seinem Mitgliederausweis und der
zugeschickten Stimmkarte aus.



Die statutarischen Traktanden der GV des ZVMN sind:

=  Begriissung durch den Vorsitzenden

= Bestellung des Biros

= Feststellung der Prasenz und der Beschlussféhigkeit der GV

= Wahl der Stimmenzéhler

=  Abstimmung uber die Traktandenliste

=  Beschlussfassung betreffend des Protokolls der letzten Generalversammlung

= Bericht des Prasidenten und Beschlussfassung dartiber

= Bericht aus den einzelnen Ressort und Beschlussfassung dariber

= Bericht aus den Kommissionen und Beschlussfassung dariiber

= Kassabericht

= Revisorenbericht

= Beschlussfassung Uber die Jahresrechnung und Dechargenerteilung an den Vorstand und den
Kassier, des weiteren Beschlussfassung Uiber das Budget fir das laufende Jahr

= Wahlen (Vorstandsmitglieder, Prasident, Vizeprasident, Kassier, Revisoren)

= Varia

Jede ordnungsgeméss einberufene GV ist unabhangig von der Anzahl der anwesenden
Verbandsmitglieder beschlussfahig. Fir Beschlisse gilt das relative Mehr der anwesenden
Verbandsmitglieder. Der Vorsitzende stimmt nicht mit, gibt aber bei Stimmengleichheit den
Stichentscheid. Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, sofern nicht die Mehrheit eine geheime
Abstimmung verlangt oder der Vorstand diese verfugt. Bei Wahlen gilt im ersten Wahlgang das
absolute Mehr, ab dem zweiten Wahlgang das relative Mehr. Der Prasident hat hier in eigener Sache
(Wahl) keinen Stichentscheid durch eine zweite Stimme.

Ansonsten beschliesst die GV Uber alle statutengemass rechtzeitig eingebrachten Traktanden.

Insbesondere beschliesst sie auch gemass den vorstehenden Statuten Uber

= Revision der Statuten (2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder)
= Auflésung des Verbandes (3/4 Mehrheit der anwesenden Mitglieder)

Eine ausserordentliche GV kann von 1/5 der Verbandsmitglieder oder vom Vorstand verlangt werden.

Delegiertenversammlung
Art. 13

Die Delegiertenversammlung findet nur bei Bedarf statt, sofern Untersektionen bestehen und der
Vorstand dies fur notwendig erachtet.

Die Delegiertenversammlung ist ein untergeordnetes Organ des Verbandes. Sie wird vom Prasidenten
des ZVMN einberufen und findet spatestens 3 Monate vor der Generalversammlung (GV) statt. Der
Termin der Delegiertenversammlung muss frihzeitig den Sektionen sowie den angeschlossenen
Verbanden bekanntgegeben werden.

Der Vorsitz wird in der Regel vom Prasidenten des ZVMN gefuhrt. Er wird unterstitzt durch einen
Aktuar und 3 Beisitzer, welche anlasslich der Delegiertenversammlung gewahlt werden.

Die Delegiertenversammlung ist kein bestimmendes Organ. Sie tritt zusammen, um die Antrdge an
den Vorstand zu Handen der GV zu stellen.

Die Teilnahme an der Delegiertenversammlung ist Pflicht der Sektionen und angeschlossenen
Verbande.



Die Einladung erfolgt durch den ZVMN und muss spatestens 14 Tage vor der Versammlung bei den
einzelnen Delegierten eintreffen.

Fur den Zutritt zur Delegiertenversammlung weist sich der Delegierte mit seinem Delegiertenausweis
und der Stimmkarte aus.

Antrédge an die Delegiertenversammlung mussen bis spatestens 6 Wochen vor der Versammlung
eingeschrieben und in gut leserlicher Form an den Vorstand zu Handen des Prasidenten gerichtet
werden.

Die statutarischen Traktanden der Delegiertenversammlung des ZVMN sind:

Begrussung durch den Vorsitzenden

Bestellung des Biros

Festlegung der Prasenz und der Beschlussfahigkeit zu Handen der GV

Wabhl der Stimmenzé&hler

Abstimmung Uber die Traktandenliste

Beschlussfassung betreffend des Protokolls der letzten Delegiertenver-sammlung
Bericht des Préasidenten

Berichte aus den Verbanden und Sektionen

Diskussion und Beschlussfassung tber die eingereichten Antréage

Varia
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Fir alle Beschliisse der Delegiertenversammlung gilt das relative Mehr.

Urabstimmung
Art. 14

Eine  Urabstimmung  (schriftiche  Abstimmung der  Verbandsmitglieder Uber einen
Abstimmungsgegenstand) hat stattzufinden, wenn eine 2/3 Mehrheit der an der GV oder
ausserordentlichen GV anwesenden Mitglieder dies verlangt oder der Vorstand dies beschliesst.

Sie hat stattzufinden, indem der Vorstand den einzelnen Verbandsmitgliedern schriftlich die
Abstimmungsvorlage(n) unterbreitet und fur die Abstimmung eine Frist von 21 Tagen anberaumt,
innert welcher die schriftliche Riickantwort zu erfolgen hat.

Die Abstimmungsvorlage ist mittels Urabstimmung angenommen, wenn sich mindestens 2/3 aller
Verbandsmitglieder daran beteiligen und die Mehrheit der rechtzeitig eingegangen schriftlichen
Ruckantworten die Vorlage annehmen.

Die in den Statuten vorgesehenen besonderen Quoren (Statutenrevision/ Auflésung des Verbandes)
gelten auch vollumféanglich fur die Urabstimmung (die qualifizierten Mehrheiten beziehen sich diesfalls
auf alle angeschrieben Verbandsmitglieder )

Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der Vorstandsmitglieder anwesend ist.
Die Vorstandsbeschliisse erfolgen durch die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, dem Prasidenten
steht der Stichentscheid zu. Die Beschliisse sind zu Beweiszwecken schriftlich festzuhalten, die
Niederschrift soll Zeit, Datum und Ort der Vorstandssitzung sowie die Teilnehmer und die gefassten
Beschliisse enthalten.



Dem Vorstand obliegen insbesondere die nachstehenden Aufgaben:

Vollzug der Statuten

Vollzug von Versammlungsbeschliissen

Einberufung der Delegiertenversammlung

Erledigung der laufenden Geschéfte oder Delegation derselben

Organisation der Vertretung des Verbandes nach Aul3en

Vorbereitung der GV

Erteilung samtlicher Auftrdge die zur Wahrnehmung und der Zweckverfolgung geboten sind
(verbandsintern und an Dritte)

Ausarbeitung samtlicher notwendiger Geschéftsreglemente

Einberufung und Wahl von Kommissionen, Uberwachung und Auflésung derselben

Wahl und Uberwachung des Geschéftsfiihrers

Beschluss Uber die Grindung einer Stiftung, Wahl des Stiftungsrates

Wahl und Einsatz der Qualitatssicherungsstelle Quali-Force

Festsetzung von Eintrittsgebihren, Jahresmitgliederbeitragen, Entschadigungen,
Spesenvergitungen und Honorare an Verbandsorgane oder Dritte

Erstellung und Einhaltung des Jahresbudgets

Entscheid Uber Veroffentlichungen (extern oder in der Verbandspublikation)
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Prasident
Art. 16

Der Préasident wird fur die Dauer von 4 Jahren gewahlt. Eine Wiederwahl ist méglich, es findet keine
Amtszeitbeschrdnkung statt. Der Président braucht bei seiner Wahl weder Verbandsmitglied zu sein,
noch muss er einer der vertretenen Berufsgruppen angehéren. Mit der Wahl wird er automatisch als
aktives Mitglied mit allen Rechten und Pflichten in den Verband aufgenommen.

Dem Prasidenten obliegen insbesondere:

Die Leitung des Verbandes

Die Rechtsgeschéfte oder deren Delegation

Uberwachung oder Ausfiihrung der fachlichen Anforderungen oder deren Delegation
Sicherstellung des internen Kommunikationsflusses

443330

Vorstand
Art.15

Der Vorstand unterliegt dem Kollegialitatsprinzip und Solidaritatsprinzip. Er besteht aus mindesten 5
Mitgliedern, wovon die Mehrheit einer der vertretenen Berufsgruppen angehdren muss. Die
Mitgliederzahl ist nach oben offen. Zur Wahl vorgeschlagene Vorstandsmitglieder missen weder
Mitglieder des Verbandes sein noch zwingend einer der vertretenen Berufsgruppen angehdren. Durch
die Wahl der GV werden die Vorstandsmitglieder automatisch als aktive Mitglieder des ZVMN fur die
Dauer ihrer Amtszeit aufgenommen.

Die Amtsdauer betrdgt 4 Jahre, eine Wiederwahl ist moglich. Jedes Vorstandsmitglied ist
wiederwahlbar. Es existiert keine Amtszeitbeschrankung.

Der Vorstand konstituiert sich selbst und verteilt gemeinsam die allfélligen Funktionen der einzelnen
Vorstandsmitglieder.

Bei friihzeitigem Ricktritt eines Vorstandsmitgliedes hat auf die nachstfolgende GV eine Ersatzwahl
vorgenommen zu werden.

Der Vorstand erledigt und vollzieht samtliche Verbandsangelegenheiten, soweit sie nicht in der
Kompetenz der GV liegen . Er ist berechtigt zu seiner Unterstitzung und Beratung Kommissionen zu
ernennen und ist verpflichtet, denselben ein Reglement fiir lhre Tatigkeit zu erstellen. Des weiteren



Uberwacht er die Arbeit der Kommissionen. Diese unterstehen vollumfanglich dem Weisungsrecht des
Vorstandes. Sie erstatten an denselben Bericht Gber ihre Arbeit sowie Antrdge zur Ausfiihrung.

Vorstandsitzungen werden in der Regel vom Prasidenten einberufen, bei dessen Verhinderung vom
Vizeprasidenten. Die Einberufung erfolgt in der Regel schriftlich mit Bekanntgabe der Tagesordnung.
In dringenden Fallen kann eine Vorstandssitzung auch mindlich ohne Bekanntgabe der
Tagesordnung einberufen werden.

\u

Vorbereitung der Geschafte fir die Vorstandssitzungen und Mitglieder- sowie
Delegiertenversammlung, deren Vorsitz er in der Regel inne hat

Vertretung des Verbandes nach aussen oder Delegation

Beratung in sémtlichen fach- und methodenspezifischen Belangen

Erfullung der Reprasentationspflicht fir den Verband oder deren Delegation

Erfullung samtlicher Aufgaben geméss Gesetz und Statuten

44430

Dem Prasidenten steht in den Vorstandssitzungen sowie bei der GV der Stichentscheid zu.
Im Verhinderungsfalle Ubernimmt der Vizeprasident die Aufgaben des Prasidenten.

Rechte und Pflichten des Prasidenten sind im Pflichtenheft umschrieben, welches der Vorstand
gemeinsam erstellt.

Vizeprasident
Art. 17

Der Vizeprasident wird fiir die Amtszeit von 4 Jahren gewahlt. Er ist wiederwahlbar und es findet keine
Amtszeitbegrenzung statt. Bei seiner Wahl braucht der Vizeprasident weder Verbandsmitglied zu sein,
noch muss er einer der vertretenen Berufsgruppen angehéren. Mit der Wahl wird er automatisch als
aktives Mitglied in den Verband aufgenommen.

Dem Vizeprasidenten obliegen insbesondere:

Die Unterstltzung des Préasidenten in der Leitung des Verbandes

Mithilfe bei den Vorbereitungen séamtlicher Verbandsgeschéfte
Unterstiitzung der anderen Vorstandsmitglieder

Vertretung des Verbandes nach aussen

Erfullung der Reprasentationspflichten

Erfullung samtlicher Aufgaben gemass Gesetz, Statuten sowie Pflichtenheft

444403

Im Verhinderungsfalle Gbernimmt er die Aufgaben des Prasidenten.

Rechte und Pflichten des Vizeprasidenten sind im Pflichtenheft umschrieben, welches der Vorstand
gemeinsam erarbeitet.



Kassier
Art. 18

Der Kassier wird fur die Amtszeit von 4 Jahren gewéhlt. Er ist wiederwéhlbar und es findet keine
Amtszeitbegrenzung statt. Bei seiner Wahl braucht der Kassier weder Verbandsmitglied zu sein, noch
muss er einer der vertretenen Berufsgruppen angehdren. Mit der Wahl wird er automatisch als aktives
Mitglied in den Verband aufgenommen.

Dem Kassier untersteht das Kassawesen und der geordnete Zahlungsverkehr des Verbandes, sowie
gemeinsam mit dem ubrigen Vorstand die Budgetierung der Verbandsgeschéafte und die
Jahresplanung. Er kann auf Antrag an den Vorstand natirliche und juristische Personen zur
Bewadltigung seiner Arbeit hinzuziehen.

Die Rechte und Pflichten des Kassier sind im Pflichtenheft umschrieben, welches der Vorstand
gemeinsam erstellt.

Ubrige Vorstandsmitglieder
Art. 19

Die uUbrigen Vorstandsmitglieder werden fir die Amtszeit von 4 Jahren gewahlt. Sie sind
wiederwahlbar und es findet keine Amtszeitbegrenzung statt. Bei ihrer Wahl brauchen die Ubrigen
Vorstandsmitglieder weder Verbandsmitglied zu sein, noch missen sie einer der vertretenen
Berufsgruppen angehéren. Mit der Wahl werden sie automatisch als aktive Mitglieder in den Verband
aufgenommen.

Alle Rechte und Pflichten der Ubrigen Vorstandsmitglieder mit ihren Ressorteinteilungen sind im
Pflichtenheft umschrieben, welches gemeinsam durch den Vorstand erstellt wird.

Der Vorstand kann zu seiner Hilfe und Unterstiitzung Kommissionen ernennen. Er ist verpflichtet, vor

deren Einberufung resp. Wahl ein Reglement fir ihre Tatigkeit zu erstellen und die Arbeit derselben zu
Uberwachen.

Geschaftsfuhrer
Art. 20
Sofern die Geschéfte des Verbandes es bedirfen, setzt der Vorstand einen Geschéftsfihrer ein.
Er wahlt diesen und gibt ihm ein Pflichtenheft, indem seine Aufgaben exakt geregelt sind. Der
Geschaftsfihrer arbeitet im Angestelltenverhaltnis fir den Verband und erhélt einen Arbeitsvertrag
nach den Bestimmungen des OR. Er untersteht den Weisungen des Vorstandes.
Der Geschaftsfuhrer darf nicht Mitglied des Vorstandes sein, kann aber wenn ndétig zu
Vorstandssitzungen hinzugezogen werden. Er kann dann eine beratende Funktion ausuben, hat aber
kein Stimmrecht.
Der Geschaftsfuhrer ist insbesondere fur die Erledigung der Tagesgeschéfte zustéandig und steht dem
Sekretariatspersonal vor. Er bereitet die Geschéfte des Prasidenten, des Vizeprasidenten, des
Kassiers und der tbrigen Vorstandsmitglieder vor.
Revisionsstelle
Art. 21
Die Aufgaben der Revisionsstelle werden durch ein externes, unabhangiges Unternehmen oder zwei

interne Revisoren wahrgenommen. Die Revisionsstelle tberprift das Kassawesen und erstattet
Bericht zu Handen der General-versammlung. Sie wird an jeder GV gewahlt bzw. bestatigt.



Kommissionen
Art. 22

Die Kommissionen werden durch den Vorstand gewahlt. Er erstellt fir sie vorgéngig
Geschéftsreglemente, bevor er sie einsetzt. Die Wahl wird durch den Vorstand jedes Jahr erneuert.
Kommissionsmitglieder sind wiederwéahlbar, ihre Amtszeit betragt 1 Jahr, Mandatsvertrage mit
Kommissionsmitgliedern dirfen deshalb 1 Jahr nicht Gberschreiten. Die Mitglieder der Kommissionen
missen nicht Mitglieder des Verbandes sein.

Die Kommissionen arbeiten fachlich und im Rahmen des Geschéftsreglements unabhéngig und
selbstandig, unterstehen aber vollumfanglich dem Vorstand und erstatten Bericht tber ihre Sitzungen
und stellen Antrage an den Vorstand.

Stiftungen
Art. 23

Der Vorstand ist erméchtigt, alleine oder durch Mithilfe von dritten jederzeit eine Stiftung ins Leben zu
rufen. Die Stiftung unterliegt der obligatorischen Gesetzgebung. Stiftungen kdnnen eingerichtet
werden zur Forderung der Grund-, Weiter- und Fortbildung und deren Qualititssicherung und
Kontrolle. Die Stiftung wird gefiihrt durch einen vom Vorstand des ZVMN gewahlten Stiftungsrat. Die
Stiftung ist fachlich unabhéngig und selbsttragend. Der Stiftungsrat besteht aus mindestens 5
Personen und ist nach oben offen.

Der Stiftungsrat erarbeitet ein eigenes Reglement, welches durch den Vorstand des ZVMN bewilligt
und in Kraft gesetzt wird.

Qualitatssicherungsstelle Quali-force
Art. 24

Die Quali-force ist eine separate Einrichtung des Verbandes. Sie dient der Qualitatskontrolle der
betrieblichen Einrichtungen sowie der Praxisfilhrung der Verbandsmitglieder sowie der Uberpriifung
und Bewilligung von Praktikantenstellen.

Die Dienste der Quali-force sind, solange sie nicht vom Gesetzgeber und den Préaventiv-Versicherern
verlangt werden, freiwillig und kénnen vom Mitglied durch den Verband angefordert werden.

Der Vorstand gibt der Quali-force ein Pflichtenheft. Die Qualitatssicherungsstelle erarbeitet ein
entsprechendes  Geschéfts- und  Kontrollreglement zur  Abnahme der Praxen und
Geschéftsraumlichkeiten, welches durch den Vorstand des ZVMN bewilligt und in Kraft gesetzt wird.
Die Quali-force wird durch den Vorstand Uberwacht und erstattet Bericht an diesen.

Durch die Abnahme erhalten die Verbandsmitglieder das Quali-force Siegel. Der ZVMN bestatigt die
Kontrolle und verbandsinterne Abnahme der Geschafts-raumlichkeiten.



Gliederung des Verbandes

Art. 25
Der Verband fordert und unterstutzt im Rahmen seiner Mdglichkeiten die Sektionen. Es steht den
Mitgliedern frei, sich zu Sektionen zusammenzuschliessen. Sie sind unselbsténdige Glieder ohne
Rechtsfahigkeit im Sinne des Verbandsrechts.
Die Grundung von Sektionen ist dem Vorstand zu melden, sofern sie nicht von diesem gegriindet
werden. Jede Sektion wahlt eine vom Vorstand bestimmte Anzahl Delegierte, welche ihre Sektion an
der Delegiertenversammlung vertreten.
Zur Wahrung der Kommunikation sollen regelmassige Sektionsversammlungen stattfinden. Die
Sektionen berufen Ihre Versammlungen nach Bedarf ein.

Finanzen

Art.26
Das Verbandvermdgen setzt sich zusammen aus Eintrittsgebuhren, Jahresbeitrdgen der Mitglieder,
Spenden, Schenkungen, Vermachtnissen, ordentlichen Jahresertragsiuberschissen und den
Ertragsiberschiissen aus Veranstaltungen sowie anderen Einnahmen.

Fir die Verbindlichkeiten des Verbandes haftet ausschliesslich das Verbands-vermégen.

Der Vorstand beschliesst Uber Ausgaben und Investitionen. Die Jahresbilanz, die Jahresrechnung
sowie das Budget werden durch die GV genehmigt.

Die Finanzen werden offen und transparent gefihrt.

Mitgliederbeitrage
Art. 27
Die Mitgliederbeitrage werden jahrlich durch den Vorstand im Rahmen des Budgets vorgeschlagen.
Die Hohe der Mitgliederbeitrdge soll fair und angemessen sein, d.h. einerseits dem Vorstand die
Einhaltung des Jahresbudgets ermdéglichen und andererseits gewéhrleisten, dass der Vorstand die
vielfaltigen Aufgaben gemass Gesetz, Statuten und Verbandsbeschliissen erfullen kann.

Sofern besondere Umstande dies rechtfertigen, kann der Vorstand einzelne Verbandsmitglieder von
der Bezahlung ganz oder teilweise befreien.

Vorsorgeeinrichtungen
Art. 28

In Erfullung des Verbandszweckes hat der Vorstand die Mdglichkeit, Vorsorgeeinrichtungen fir die
Mitglieder einzurichten und anschliessend zu tberwachen.



Sozialfond
Art. 29
Der Vorstand hat die Mdoglichkeit, einen Sozialfond einzurichten und diesen anschliessend zu
Uberwachen. Zweck dieses Fonds ist die Unterstitzung von in Not geratenen Verbandsmitgliedern

durch Gewahrung von zinsgunstigen Darlehen. Des weiteren unterstitzt der Fonds Aus-, Weiter- und
Fortbildung der betreffenden Mitglieder.

Gebuhren

Art. 30
Die Gebuhren fiir die Erbringung von Dienstleistungen des Verbandes fiir die Mitglieder und fiir Dritte
werden durch den Vorstand festgelegt. Die Hohe dieser Geblhren richtet sich nach dem Prinzip der
Kostendeckung.

Entschadigung der Organe und Beauftragten

Art. 31
Die Mitglieder der Verbandsorgane und die Beauftragten erhalten fur ihre Aufwdnde sowie fur
spezielle Mandate eine angemessene Entschadigung im Rahmen des genehmigten Budgets. Die
Festsetzung erfolgt im Rahmen von Mandatsvertragen und Spesenreglementen durch den Vorstand.

Buchfihrung und Rechnungswesen

Art. 32
Die Buchfuhrung sowie das Rechnungswesen hat nach den anerkannten Grundsétzen gemass
Statuten und Gesetz zu erfolgen.

Geschaftsjahr

Art. 33

Das Geschéftsjahr des Verbandes ist identisch mit dem Kalenderjahr.

Geschaftsreglemente (Verbandsordnung)
Art. 34

Der Vorstand hat die Kompetenz, die gemdass Statuten notwendigen Geschéftsreglemente zu
erlassen. Bestehende Geschéftsreglemente bleiben bis zu ihrer Aenderung oder Aufhebung durch
neue Reglemente durch den Vorstand in Kraft.

Fachliche Einrichtungen des Verbandes
Art. 35

Fur die von ihm bestimmten Fachbereiche kann sich der Vorstand der Unterstiitzung und Mitarbeit von
Experten aus Wissenschaft, Lehre und Praxis bedienen. Der Vorstand berat und beschliesst unter
Berucksichtigung dieser Empfehlungen tber Fragen der Grund-, Weiter- und Fortbildung, die die
vertretenen Berufsgruppen betreffen.

Der Vorstand ist berechtigt, jederzeit fachliche Einrichtungen zu schaffen resp. diese zu unterstitzen.
In Erflllung des Verbandszweckes setzt er, gestutzt auf Empfehlungen des Bundes, Kriterien fir
Grund-, Weiter- und Fortbildungsmassnahmen und spricht deren Anerkennung aus.



Rechtsmittel
Art. 36
Beschlisse, die das Gesetz oder die Statuten verletzten, kann jedes Mitglied, das nicht zugestimmt

hat, von Gesetzes wegen binnen Monatsfrist nachdem es von diesen Kenntnis erhalten hat, beim
zustandigen Richter am Ort des Verbandssitzes gemass Art. 75 ZGB anfechten.

Statutenrevision

Art. 37
Die Revision dieser Statuten kann an jeder ordentlichen Generalversammlung von 2/3 der
anwesenden Mitglieder oder durch Urabstimmung beschlossen werden. Antrage zur Statutenrevision
missen bis spatestens 90 Tage vor der GV eingeschrieben und in gut leserlicher Form an den
Vorstand zu Handen des Prasidenten gerichtet werden.

Auflésung und Liquidation des Verbandes

Art. 38
Die Auflésung des Verbandes kann stattfinden, wenn dies an einer ordentlichen Generalversammlung
mit ¥ Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen wird. Antrége zur Auflésung des
Verbandes missen bis spatestens 120 Tage vor der GV eingeschrieben und in gut leserlicher Form

an den Vorstand zu Handen des Prasidenten gerichtet werden.

Wenn aber mindestens 1/10 der anwesenden Mitglieder gewillt ist, den Verband weiterzufiihren, kann
dieser nicht aufgeltst werden.

Beschliesst die Generalversammlung des Verbandes die Aufldsung, ist die Revisionsstelle oder ein zu
bestimmendes Treuhandunternehmen der vertretungs-berechtigte Liquidator.

Bei Auflosung des Verbandes oder Wegfall seines bisherigen Zweckes wird das Verbandsvermégen
einer der Fort- und Weiterbildung dienenden, gemeinnitzigen Organisation zur Verfiigung gestellt.
Stellung der ausgeschiedenen Verbandsmitglieder

Art. 39
Weder ausgetretene, ausgeschiedene noch ausgeschlossene Verbandsmitglieder haben Anrecht auf
das Verbandsvermdégen oder Rickleistungen.

Publikationsorgan
Art. 40

Der ZVMN informiert seine Mitglieder mittels eines offiziellen Publikationsorganes.
Uebergangsnormen, Besitzstandwahrung

Art. 41

Die Besitzstandswahrung der bestehenden Mitglieder wird nach den Bestimmungen des Bundes und
der Kantone gewahrleistet.



Verhéltnis Statuten / Gesetz
Art. 42
Soweit diese Statuten keine Regelungen enthalten, gelten die Bestimmungen von Art. 60 ff ZGB. Die
Gesetzesbhestimmungen gemass Art. 63 Abs. 2 ZGB sind zwingend.
Inkraftsetzung / Ausserkraftsetzung der bestehenden Statuten
Art. 43

Die vorliegenden Statuten werden mit der Annahme der Griindungsversammlung vom 21.06.2000 in
Kraft gesetzt.

Holstein, 21.06.2000

Der Préasident Der Vizeprasident



	Statuten
	des Verbandes
	ZVMN- Zentralverband der Masseure und Naturmedizinischen Therapeuten Schweiz
	ACMN- Association centrale des masseures et des thérapeutes de la médicine naturelle Suisse
	ACMO- Associazione centrale dei massaggiatori e terapisti olistici Svizzera

	Name, Wirkungsbereich und Sitz des Verbandes
	Unter dem Namen ZVMN-Zentralverband der Masseure und Naturmedizinischen Therapeuten Schweiz besteht ein Verein (Berufsverband) im Sinne von Art.60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB) auf unbestimmte Zeit.
	Zweck des Verbandes
	Art. 2
	Aufgaben des Verbandes
	Verbandsmitgliedschaft
	B Naturärzte / Naturheilpraktiker
	C andere
	Ordentliches Aktivmitglied Kategorie 3
	Passivmitglieder
	( Pro Mitglied ein volles Stimmrecht.
	Ordentliches Mitglied Kategorie 2

	( Pro Betrieb (natürliche oder juristische Person) ein volles Stimmrecht. Die Vertreter juristischer Personen haben sich an der Generalversammlung durch Vollmacht auszuweisen.


	Passives Mitglied
	( kein Stimmrecht


